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Verordnung
der Stadt Hohenems über die Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes 

Aktenzahl: h031.4-l/2015

Die Stadtvertretung der Stadt Hohenems hat in ihrer Sitzung am 07.07.2020 beschlossen:

Gemäß § 11b iVm § 11 Raumplanungsgesetz LGBl 39/1996 idgF wird verordnet:

Das Räumliche Entwicklungskonzept, von der Stadtvertretung der Stadt Hohenems am 06.11.2018 
beschlossen, wird wie folgt geändert:

1. Das Räumliche Entwicklungskonzept Hohenems wird in „Räumlicher Entwicklungsplan Hohenems“ 
umbenannt.

2. Das Inhaltsverzeichnis wird am Ende um folgende Punkte ergänzt:
„D Änderungen des Räumlichen Entwicklungsplanes......................................................................47
1. Änderung................................................................................................................................... 47“

3. Nach dem letzten Absatz im Kapitel Vorbemerkung wird der folgende Texteingefügt:
„Mit der l.Änderung, von der Stadtvertretung beschlossen am 7.7.2020, erfolgt u.a. auch die Umbe­
nennung von Räumliches Entwicklungskonzept (REK) in Räumlicher Entwicklungsplan (REP).“

4. Am Ende des Räumlichen Entwicklungskonzeptes wird samt Überschriften eingefügt:
„D Änderungen des Räumlichen Entwicklungsplans 

1. Änderung gem. Stadtvertretungsbeschluss 7.7.2020

Auszug aus dem Erläuterungsbericht zur Änderung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes, Ho­
henems 2. 6. 2020, Zahl h031.4-l/2015:

In dieser Änderung sind zwei wesentliche Anpassungen vorgesehen. Eine inhaltliche Änderung betrifft 
die Siedlungsranddefinition im unten dargestellten Bereich. Die zweite Änderung betrifft die Namens­
gebung.

■ Änderung der Siedlungsranddefinition
Der konstruierte „langfristige Siedlungsrand“ wird nördlich des „Loamlochs“ um drei Stützpunkte re­
duziert und bis zur Bahnlinie hin begradigt. Der „Zielplan Siedlungsrand“ wird entsprechend ange­
passt.
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Auszug Zielplan Siedlungsrand
Stand vor der Änderung Stand nach der Änderung

Plandarstellung: stadtland, Quelle: VOGIS Geodäten © Land Vlbg, Vlbg. Energienetze, Stadt Hohenems

■ Änderung der Namensgebung
Nachdem das Räumliche Entwicklungskonzept aus 2018 eine gleiche Rechtswirkung wie ein „Räumli­
cher Entwicklungsplan“ (REP) im Sinne des § 11 Raumplanungsgesetztes idgF (seit der Fassung 
LGBl.Nr. 4/2019) besitzt, soll der Name angepasst werden. Der Titel lautet sohin „Räumlicher Entwick­
lungsplan Hohenems“.

Begründung
Die im REK definierten Siedlungsränder orientieren sich zumeist an den bestehenden Bauflächenbe­
grenzungen des Flächenwidmungsplanes. Dieser ausgewiesene „langfristiger Siedlungsrand“ lässt sich 
auch aufgrund der vorhandenen Bauflächenbilanz (unbebaute Bauflächen ca. 30%) ableiten.

An einerStelle ist jedoch eine geometrisch sehrspitzförmige Bauflächenlücke entstanden, welche 
mittelfristig auch eine unästhetische bauliche Grenze zum Freiraum „LoamlochVNeunteln bilden wird. 
Durch die Begradigung des Siedlungsrandes wird auch der Vereinfachung der Plansprache Rechnung 
getragen. Mittelfristig wird hierdurch eine verbesserte Situation gegenüber dem Freiraum erwartet. 
Einerseits lässt sich der zukünftig möglicherweise bebaute Bereich zum Freiraum hin sehr eindeutig 
abgrenzen (durch Eingrünung etwa). Andererseits entsteht auch die potentielle Möglichkeit einer bes­
seren Ausnützung der bebaubaren Grundstücksflächen schon alleine aufgrund deren Form. Die poten­
tielle Siedlungserweiterung wird als untergeordnet eingestuft. In Summe sollen die gesamten Sied­
lungsgrenzen entsprechend den Zielsetzungen im REK gehalten werden.

Die Änderung der Namensgebung lässt sich durch die Verwaltungspraxis und den rechtlichen Status 
begründen. Das REK Hohenems aus 2018 ist von der Stadt Hohenems als Verordnung beschlossen 
und entsprechend kundgemacht worden. Der Erstellungsprozess des Konzeptes ist jedoch in einer 
Zeitspanne passiert, als gesetzlich noch von einem „Konzept“ gesprochen wurde (vor der Fassung 
LGBl.Nr. 4/2019). Um zukünftig für zweifelsfreie Interpretation des Konzeptes zu sorgen, soll dieses nun 
in einen „Plan“ umbenannt werden.“

5. Die Plandarstellung „Zielplan Siedlungsrand“ wird durch die Plandarstellung „Zielplan Siedlungs­
rand -  Stand inkl. 1. Änderung“ gem. Beilage ersetzt.

A m t  d e r  V o r a r l b e r g e r  L a n d e s r e g ie r u n g


